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Aufgaben des Jagdausschusses 
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Aufgaben des Jagdausschusses

 Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen insbesondere in 

Bezug auf Wildschadensituation und Wildstand durch

 Unterfertigung des Abschussplans

 Rechtliche Möglichkeiten betreffend Abschuss

 Wildstandsverringerung - Überschießen §83 Abs. 3

 Grünvorlage - auf Verlangen gem. § 81 Abs. 10

 Antrag gem. § 81 Abs. 5 

 Antrag gem. § 99 Abs. 4

 Antrag gem. § 100 Abs. 1
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Abschussplan

 Jagdausübungsberechtigte hat 

 für Schalenwild (außer Schwarzwild) 

 alle 3 Jahre  bis 31. März den Abschussplan an die 

Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen
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Abschussplan

 Inhalt: 

 Angaben zum Jagdgebiet
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Abschussplan 

 Wildschadensituation (mit Ausnahme von Schäden durch 

Schwarzwild) 



Abschussplan

 Angaben zum Abschuss

 durchgeführter Abschuss 

der letzten 3 Jahre 

 der beantragte Abschuss

 Aufgliederung in männliche 

und weibliche Stücke

 Die Unterfertigung der einzelnen 

Abschussanträge zeigt das 

Einverständnis beider 

Vertragsparteien über Höhe und 

Aufteilung des Antrages



Beispiel Abschussplan

Abschussgliederung:

 In den überwiegenden Fällen wird von 

der Drittelparität Gebrauch gemacht!

 33% Böcke - 33% Geißen - 33% Kitze

 11 Böcke        10 Geißen     10 Kitze



Grundlagen für den Abschussantrag

 Grundlage für die Abschussplanung:

 die Wildschadenssituation 

 der bisher durchgeführte Abschuss 

Der Abschussantrag ist auf ein anzustrebendes Geschlechterverhältnis 

von etwa 1:1 abzustellen. 

Das Hauptgewicht des Abschusses ist in der jüngsten Altersklasse 

vorzusehen.

Wildstandsverringerungen sind durch erhöhten Abschuss von 

weiblichem Wild anzustreben. 



Angaben zur Wildschadensituation prüfen

 Wichtigste Aufgabe für den Jagdausschussobmann

 Vorab Informationen einholen

 Mit aktiven Bewirtschaftern austauschen 

 Wie sieht die Wildschadenssituation in unserem Jagdgebiet 

aus?

 Wo sind die „Hotspots“ im Jagdgebiet?

 Welche Wildarten verursachen den Schaden?



Angaben zur Wildschadensituation kontrollieren

 Wichtigste Aufgabe für den Jagdausschussobmann

 Weichen die Angaben im vorgelegten Abschussplan von den 

vorliegenden Schäden ab

 Den Abschussplan vorerst NICHT UNTERSCHREIBEN!

 Eine gemeinsame akzeptable  Formulierung festlegen 

(Jagdleiter und Jagdausschussobmann)

 Kommt es zu keiner Einigung, ist von beiden Parteien getrennt 

das Formular des Abschussplanes vorzulegen und die 

Wildschadensituation darzulegen→ Eine Abschussverfügung 

wird bis 30 April zugestellt!



Wildstandsverringerung
Überschießen (§ 83 Abs.3)

Vom verfügten Abschuss kann in folgender Weise abgewichen werden: 

Beispiel – Rehwild

Es kann bei

 weiblichem Wild → Geißen 

 Nachwuchsstücken → Kitze 

 noch nicht zweijährigen Stücken trophäentragender Wildarten → 

Jahrlinge 

der Abschuss über die in der Abschussverfügung festgesetzte Anzahl 

hinausgehen. 

 Der verfügte Abschuss ist bei beim weiblichen Wild und den 

Nachwuchsstücken ein Mindestabschuss!

 Es gibt keine Abgrenzung nach Oben! 

Dies ermöglicht auf sich ändernde Verhältnisse zu reagieren (z. B. große 

Aufforstungsflächen !



Wildstandsverringerung
Überschießen (§ 83 Abs.3)

Verfügter Abschuss → 24 Stück 

Abschuss inkl. Fallwild → 32 Stück

Beispiel einer Abschussliste



Nachweis des Abschusses
Grünvorlage § 81 Abs. 10

Auf Verlangen des Jagdausschusses ist der Jagdpächter verpflichtet

 in zumutbarer Weise den Abschuss von Schalenwildstücken 

nachzuweisen und eine Markierung zuzulassen

 Bezirksverwaltungsbehörde  hat – wenn es erforderlich ist –

 den Jagdausübungsberechtigen mit Bescheid oder Verordnung zu   

verpflichten 

 in geeigneter Weise innerhalb einer bestimmten Frist den Abschuss 

von Wildstücken nachzuweisen
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Liegt eine Gefährdung von Wald nach§ 99 Abs.4 
vor 

BvB hat auf Antrag der Jagdgenossenschaft dem Jagdausübungs-

berechtigten notwendige Schutzmaßnahmen aufzutragen
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§ 81 Abs. 5

BvB hat über Antrag oder von Amts wegen

 in Gebieten in denen die Hege einer Schalenwildart im Hinblick auf 

Interessen der Land- und Forstwirtschaft nicht vertretbar ist,

 ohne Rücksicht auf bisher getätigten Abschüsse unter Beachtung der 

Wildschadensituation

Abschüsse in jenem Ausmaß zu verfügen, die eine Ausbreitung oder  

Vermehrung der Wildart hintanhalten oder eine wirksame Reduktion 

ermöglichen.
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Abschuss zum Schutz der Kulturen § 100 Abs.1

Die BvB hat von Amts wegen oder über Antrag der Jagd-

genossenschaft dem Jagdausübungsberechtigen die Verminderung

einer Wildart unabhängig vom verfügten Abschuss zum Schutz der

durch sie geschädigten land- und forstwirtschaftlichen Kulturen

aufzutragen
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Gemeinsam an praktikablen Lösungen arbeiten! 

 Der rechtliche Rahmen liegt vor –

 Sinnvoll ist es aber GEMEINSAM an langfristigen Lösungen zu 

arbeiten

 Probleme ansprechen und Ziele formulieren  

 Schwerpunkte setzen (Waldbewirtschaftungsmaßnahmen und Jagd) 

 Bejagung ermöglichen (Schussschneisen, Jagdeinrichtungen…)

 Vom Überschießen gebrauch machen

 ….



Gemeinsam an praktikablen Lösungen arbeiten! 

Vielen Dank 

für die Aufmerksamkeit!


